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Stadt Gladbeck Gladbeck, 10.11.2022 

 Vorlage Nr. 22/0465 

Federf. Stadtamt: Amt für Jugend und Familie 

Vorlage für den Berichterstatter:in Zuständigkeit Sitzung am Punkt 

Jugendhilfeausschuss Rainer Weichelt 

Erster Beigeordneter 

Kenntnisnahme 29.11.2022 10 

 

öffentliche Sitzung 

 
Betrifft: 

Vorstellung des Arbeitsbereiches Vormundschaften - Reform des Vormundschafts-

rechts 

 
Begründung: 

 

Eine Vormundschaft beschreibt die gesetzliche Vertretung einer minderjährigen Person 

(=Mündel). Die Voraussetzung für die Bestellung eines Vormunds/einer Vormundin durch 

das Familiengericht ist, dass den Eltern beispielsweise die elterliche Sorge entzogen, oder 

das Ruhen dieser festgestellt wird.  

Das Ruhen der elterlichen Sorge wird zumeist bei unbegleiteten minderjährigen Geflüchte-

ten beschlossen, etwa, wenn die Eltern im Ausland nicht erreichbar sind.  

Eine weitere Möglichkeit der Vormundschaft ist die gesetzliche Vormundschaft. Diese tritt 

qua Gesetz in Kraft, wenn eine minderjährige und unverheiratete Frau Mutter wird.  

 

Die Ausübung der Vormundschaft kann grundsätzlich in Form einer ehrenamtlich geführ-

ten Vormundschaft, einer Vereinsvormundschaft, einer Berufsvormundschaft oder einer 

Amtsvormundschaft erfolgen. In Gladbeck führen bisher ausschließlich die Mitarbeitenden 

des Fachdienstes Vormundschaften des Amtes für Jugend und Familie Amtsvormundschaf-

ten sowie Ergänzungspflegschaften. 

 

Ab dem 01.01.2023 tritt die Reform des Vormundschaftsrechts in Kraft.  

 

Das Team des Fachdienstes wird in der Sitzung des Jugendhilfeausschuss zur Arbeit des 

Vormunds/der Vormundin berichten und dabei auf grundlegende Aspekte der Reform des 

Vormundschaftsrechtes ab Inkrafttreten am 01.01.2023 eingehen. 
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Finanzielle Auswirkungen: 

 

keine x 

  

folgende  

 

Ergebnisrechnung 

 

Ertrag €   Aufwand € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

    darin enthalten:  

    Personalaufwand  

    Sach- und  

  Dienstleistungen  

 Transferaufwand  

investiver Finanzplan 

 

Einzahlung €   Auszahlung € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

darin enthalten:      

Zuschüsse      

Beiträge Dritter      

 

Haushaltsmittel stehen:   zur Verfügung   nicht zur Verfügung 

 

 

 

 

Klimarelevante Auswirkungen: 

 

x keine wesentliche Klimarelevanz  

 Die Durchführung der Haupt- und Alternativenprüfung war daher nicht notwendig (keine Anlage). 

 

 keine negative oder eine positive Klimawirkung 

 Die Durchführung der Alternativenprüfung war daher nicht notwendig (keine Anlage). 

 

 eine negative Klimawirkung 

 Die Alternativenprüfung wurde durchgeführt und das Prüfungsergebnis ist als Anlage beigefügt. 
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Beschlussentwurf: 

 

Die Mitglieder des Jugendhilfeausschuss nehmen den Bericht zur Kenntnis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Die Bürgermeisterin 

i.V.  

 
 - Rainer Weichelt - 

 Erster Beigeordneter 

______________________________________________________________________ 

 

In der Sitzung des 

 _________________-Ausschusses 

 Rates 

 Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschusses 

 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 


